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Ihr Schreiben vom 24.4.03

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie im o.g. Schreiben erbeten, nehmen wir zu dem geplanten Gesetz wie folgt Stel-
lung:

Der DAMiD hat grundsätzliche Bedenken gegen die Einführung einer Positivliste.
Hiervon abgesehen ist der DAMiD mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf, ein-
schließlich des Anhangs, in seiner jetzigen Form einverstanden.

Angesichts der polemischen, sachlich nicht begründeten Angriffe eines Teiles der
Ärzteschaft auf den Anhang der geplanten Positivliste, hier insbesondere auf die
Verordnungsfähigkeit der Arzneimittel der Anthroposophischen Medizin, möchten
wir festhalten:

1. es existiert eine methodisch eigenständige, rational nachvollziehbare und
ausführlich öffentlich dargelegte Methodologie für die Evidenzgewinnung im
Bereich der Besonderen Therapierichtungen. Sie wird gegenüber der im
Hauptteil geforderten Methodologie der Evidence based Medicine (EBM) eine
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Cognition based Medicine (CBM) genannt.

2. Für die Beurteilung eines medizinischen Systems sind Outcome-Studien er-
forderlich. Auch in der so genannten Schulmedizin stellen diese derzeit eine
Rarität dar. Dieser Herausforderung stellt sich auch die Anthroposophische
Medizin.

3. Es liegt für die anthroposophischen, im Anhang der Positivliste aufgeführten,
Arzneimittel ein breites Erfahrungswissen durch verordnende Ärzte vor, das
von der Kommission C aufgearbeitet und in Monographieform veröffentlicht
wurde. Es ist berechtigt, ärztlich dokumentiertes Erfahrungswissen als
Quelle therapeutischer Evidenz mit heranzuziehen, insbesondere dann, wenn
das Potential unerwünschter Arzneimittelwirkung  aufgrund der fehlenden
oder allenfalls geringfügigen Toxizität vernachlässigbar ist.

4. Anthroposophische Arzneimittel müssen dem verordnenden Arzt – wie ho-
möopathische Einzelmittel dem homöopathisch Behandelnden - in ausrei-
chender Differenzierung zur Verfügung stehen, um die Therapierichtung ü-
berhaupt praktizieren zu können. Insbesondere aus schwerwiegenden me-
thodischen Gründen sind in Homöopathie und Anthroposophischer Medizin
nicht immer Studien zu Einzelmitteln möglich. Es kann deshalb der Evi-
denzmaßstab bezogen auf das einzelne Arzneimittel in einer rein naturwis-
senschaftlich orientierten Therapie nicht der gleiche sein wie in Therapie-
richtungen, die die Individualität des Patienten in der Arzneimittelwahl be-
rücksichtigen (Homöopathie, Anthroposophische Medizin).

5. 72 % der Bevölkerung wünschen neben der konventionellen Standardbe-
handlung eine komplementäre oder auch eigenständige Therapie mit Metho-
den der besonderen Therapierichtungen. Eine Nichterstattung von Medika-
menten dieser Therapierichtungen würde hier dem Wählerwillen eklatant
entgegenstehen und in einseitiger Weise eine von mehreren Medizinrichtun-
gen bevorzugen.

6. Weiterhin würden durch die geforderte Streichung des Anhangs nicht nur
keine Kosten gespart, sondern im Gegenteil durch Kompensationsverord-
nungen ganz erhebliche Mehrkosten entstehen.

7. Der DAMiD lehnt eine Regelung ab, die die Nichterstattung von frei verkäuf-
lichen Präparaten vorsieht, soweit sie die Medikamente der besonderen The-
rapierichtungen betrifft. Auch hier wird durch Kompensationsverordnung ei-
ne Kostensteigerung provoziert. Eine solche Regelung ist medizinisch auch
nicht nachvollziehbar, da die Frage nach der freien Verkäuflich-
keit/Rezeptpflichtigkeit keine Frage der Wirksamkeit, sondern der Toxikolo-
gie des jeweiligen Präparates ist. So werden tendenziell toxikologisch rele-
vante Präparate erstattet, unbedenkliche Medikamente hingegen nicht. In-
sofern fordern wir eine volle Erstattung durch die GKV für alle in der Positiv-
liste, im Hauptteil und im Anhang, aufgeführten Präparate.

Für den Dachverband Anthroposophische
Medizin in Deutschland
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